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Bezeichnung der begünstigten Personen und Festlegung der Aufteilung des 
Todesfallkapitals durch das Mitglied  

Auszug aus der Verordnung über die Luzerner Pensionskasse VoLUPK:   

§ 31 Todesfallkapital  
1  Die Kasse richtet beim Tod eines aktiven Mitglieds ein Todesfallkapital in der Höhe von 50 Prozent seines Altersgut-

habens aus, wenn folgende Bedingungen gemeinsam erfüllt sind: 
a. Beim Tod des verstorbenen Mitglieds entstehen keine Ansprüche gemäss den §§ 28-29.  
b. Das verstorbene Mitglied hinterlässt Anspruchsberechtigte im Sinn von Absatz 2. 
c. Die Anspruchsberechtigten gemäss Abs. 2b und c  verlangen die Ausrichtung des Todesfallkapitals innert sechs Mo-

naten seit dem Tod des verstorbenen Mitglieds. Waisenrentenberechtigte Kinder des verstorbenen Mitglieds werden 
von Amtes wegen berücksichtigt.  

2  Anspruchsberechtigte im Sinn von Absatz 1b sind: 
a. 1. Prioritätengruppe 

- waisenrentenberechtigte Kinder des verstorbenen Mitglieds, 
b. 2. Prioritätengruppe 

- Person, mit der das Mitglied während mindestens fünf Jahren vor seinem Tod ununterbrochen in einer Lebens-
gemeinschaft zusammengelebt hat, oder 

- Personen, die vom Mitglied in erheblichem Mass unterstützt worden sind, oder 
- Personen, die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen müssen, 

c. 3. Prioritätengruppe 
- nicht waisenrentenberechtigte Kinder, Eltern und Geschwister des verstorbenen Mitglieds.   

Personen aus einer tieferen Prioritätengruppe haben keinen Anspruch auf das Todesfallkapital, wenn das Mitglied An-
spruchsberechtigte aus einer höheren Prioritätengruppe hinterlässt.  
3 Das Mitglied kann der Kasse schriftlich mitteilen, wie das Todesfallkapital innerhalb einer Prioritätengruppe 

(Unterabsatz 2a, b oder c) aufzuteilen ist. Fehlen Anordnungen, wird das Todesfallkapital innerhalb der Prioritä-
tengruppe gleichmässig aufgeteilt.  

4  Personen gemäss Absatz 2b, die eine Witwen- oder Witwerrente beziehen, haben keinen Anspruch auf das Todes-
fallkapital.   

Angaben des Mitglieds:  

Name: 

 

Vorname: 

  

Geburtsdatum: 

 

Zivilstand: 

  

Versicherungsnummer: 

 

AHV-Nr.:  

    

Bezeichnung der zu begünstigenden Person/en:  

1. Prioritätengruppe   

 

Waisenrentenberechtigte Kinder des Mitglieds (§ 30 VoLUPK)  

Name: 

 

Vorname: 

  

Geburtsdatum: 

 

Zivilstand: 

  

vollständige Adresse:    

  

Anteil des Todesfallkapitals in %: 

 

(Kann auf mehrere Personen der 1. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)  

Name: 

 

Vorname: 

  

Geburtsdatum: 

 

Zivilstand: 

  

vollständige Adresse: 

  

Anteil des Todesfallkapitals in %:  

 

(Kann auf mehrere Personen der 1. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)  
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2. Prioritätengruppe (Der Anspruch besteht nur, wenn das verstorbene Mitglied keine Personen aus  

der 1. Prioritätengruppe hinterlässt.)  

 
Lebenspartner/in des Mitglieds   

Name: 

 
Vorname: 

  
Geburtsdatum: 

 
Zivilstand: 

  

vollständige Adresse:     

  

Anteil des Todesfallkapitals in %:  

 

(Kann auf mehrere Personen der 2. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)   

 

Vom Mitglied in erheblichem Mass unterstützte Person   

Name: 

 

Vorname: 

  

Geburtsdatum: 

 

Zivilstand: 

  

vollständige Adresse:    

  

Anteil des Todesfallkapitals in %:  

 

(Kann auf mehrere Personen der 2. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)   

 

Unterhaltspflichtige Person für mindestens ein gemeinsames Kind   

Name: 

 

Vorname: 

  

Geburtsdatum: 

 

Zivilstand:  

  

vollständige Adresse:    

  

Anteil des Todesfallkapitals in %:  

 

(Kann auf mehrere Personen der 2. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)  

3. Prioritätengruppe (Der Anspruch besteht nur, wenn das verstorbene Mitglied keine Personen aus  
der 1. und 2. Prioritätengruppe hinterlässt.)  

 

Eigene Kinder, die nicht waisenrentenberechtigt sind   

Name: 

 

Vorname: 

  

Geburtsdatum: 

 

Zivilstand:  

  

vollständige Adresse:    

  

Anteil des Todesfallkapitals in %:  

 

(Kann auf mehrere Personen der 3. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)   

Name: 

 

Vorname: 

  

Geburtsdatum: 

 

Zivilstand:  

  

vollständige Adresse:     

  

Anteil des Todesfallkapitals in %:  

 

(Kann auf mehrere Personen der 3. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)   
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Eltern des verstorbenen Mitglieds   

Name: 

 
Vorname: 

  
Geburtsdatum: 

 
Zivilstand:  

  
vollständige Adresse:    

  
Anteil des Todesfallkapitals in %:  

 
(Kann auf mehrere Personen der 3. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)   

Name: 

 

Vorname: 

  

Geburtsdatum: 

 

Zivilstand:  

  

vollständige Adresse:    

  

Anteil des Todesfallkapitals in %:  

 

(Kann auf mehrere Personen der 3. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)   

 

Geschwister des verstorbenen Mitglieds   

Name: 

 

Vorname: 

  

Geburtsdatum: 

 

Zivilstand:  

  

vollständige Adresse:    

  

Anteil des Todesfallkapitals in %:  

 

(Kann auf mehrere Personen der 3. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)   

Name: 

 

Vorname: 

  

Geburtsdatum: 

 

Zivilstand: 

  

vollständige Adresse:    

  

Anteil des Todesfallkapitals in %:  

 

(Kann auf mehrere Personen der 3. Prioritätengruppe aufgeteilt werden)  

  

Datum:  Unterschrift des Mitglieds:  

  

Bemerkungen:     

                

Wichtige Hinweise:  

Alle Anspruchsvoraussetzungen für die Ausrichtung eines Todesfallkapitals müssen im Zeitpunkt des Todes 
des Mitglieds erfüllt sein. Die anspruchsberechtigten Personen müssen ihre Ansprüche innerhalb von sechs 
Monaten seit dem Tod der versicherten Person bei der Kasse geltend machen und die Anspruchsvorausset-
zungen nachweisen (Ausnahme: waisenrentenberechtigte Kinder).  

Die Bezeichnung der begünstigten Personen bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf verbindlich.         
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